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tions qui, peut-être, pourront entrer en ligne de compte lors du règlement de l’af
faire des zones. Préparons-nous, en Suisse et en France, en vue de la négociation 
prévue par le compromis du 30 octobre 1924. Mais pas de tentatives de négocia
tions partielles, prématurées, et engagées autrement qu’entre le Département 
Politique fédéral et le Ministère français des affaires étrangères. Allons d’abord à 
La Haye, puis nous négocierons conformément au compromis.»

Je n’ai pas manqué de confirmer à mon interlocuteur que vous partagez 
complètement ces vues et que le Conseil fédéral ne saurait, lui aussi, que se con
former strictement au compromis.

Il n’est pas impossible que les démarches genevoises dont m’a parlé M. Froma- 
geot (du reste en termes très généraux), ou certaines d’entre elles, aient été faites 
par M. le Conseiller d’Etat Bron qui cherche actuellement à préparer une amélio
ration de la situation ferroviaire de Genève, en tirant parti des relations personnel
les qu’il a à Paris. Ces efforts sont louables en eux-mêmes, mais il ne faut pas 
qu’ils risquent de créer une équivoque sur les intentions du Conseil fédéral au su
jet de l’exécution du compromis des zones -  j ’ai déjà eu, il y a six semaines envi
ron, l’occasion de recommander la prudence à M. Bron. Estimez-vous que je de
vrais revenir à la charge, ou bien préférez-vous lui parler vous-même un jour ou 
l’autre1?

/ . . . / 2

1. V gl.N r.315.
2. Am Schluss des Schreibens erkundigte sich Logoz nach der Unterzeichnung des französisch 
schweizerischen Schiedsverträges. Vgl. dazu N r.23, Anm. 1.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, H.Rüfenacht, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta

S  R/H. Vertraulich. Berlin, 6. April 1925

Vorgestern, Samstag, besuchte mich der französische Botschafter, um sich bei 
mir über eine Frage des deutsch-schweizerischen Schiedsvertrages zu erkundigen.

Der deutsche Sicherheitsvorschlag, führte er aus, biete zwar Frankreich nichts 
Neues. Immerhin sei das deutsche Anerbieten, die Unterschrift zum Versaillerver
trag im Sinne des endgültigen Verzichts auf Elsass-Lothringen nochmals und frei
willig zu geben, nicht ohne Wert, wenn man an dessen Loyalität glauben dürfe. 
Während nun aber der Versaillervertrag ein Ganzes und Unteilbares bilde, mache 
die Deutsche Regierung bekanntlich insofern einen Unterschied, als sie hinsicht
lich der deutsch-polnischen Grenze eine endgültige Anerkennung ablehne und sich 
nur verpflichten wolle, keine gewalttätige Änderung herbeizuführen, im übrigen
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aber einen Schiedsvertrag mit Polen proponiere. Damit habe allerdings Deutsch
land bis heute nichts anderes erreicht, als einen Zusammenschluss sonst feind
licher Parteien in Polen zur Abwehr der deutschen Bestrebungen. England schei
ne jedoch nicht abgeneigt zu sein, den deutschen Vorschlag zu unterstützen. Die 
Französische Regierung werde deshalb, wenn sie auch, wie gesagt, grundsätzlich 
auf dem Boden der Einheitlichkeit und Unantastbarkeit des Versaillervertrages 
stehe, die deutsche Anregung betreffend Polen prüfen müssen, was ihr insofern 
etwas erleichtert werde, als die Abtretung von Elsass-Lothringen im Vertrage 
selbst als dessen Bestandteil stipuliert wurde und deshalb undiskutierbar sei, 
während die deutsch-polnische Grenze zum Teil erst nach dem Friedensschluss 
durch besondere Instanzen festgesetzt worden sei.

Nun habe die Deutsche Regierung vorgeschlagen, mit Polen einen Schiedsver
trag nach dem Muster des deutsch-schweizerischen abzuschliessen ’. Dieser letz
tere weise nun aber eine Lücke auf, indem Art. 4 gerade die schiedsgerichtliche 
Erledigung von Gebietsfragen ausschliesse, bzw. einer Partei erlaube, die Zustän
digkeit des Schiedsgerichts zu deren Beurteilung abzulehnen. Herr de Margerie 
liess durchblicken, dass nach der Ansicht seiner Regierung die Deutsche Regie
rung diese Lücke absichtlich benützen bzw. herbeiführen wolle, einmal, weil sie 
wisse, dass ein Schiedsgericht die auf dem Vertrag beruhende Grenzfestsetzung 
nicht umstossen werde und sodann, um sich die Möglichkeit offen zu halten, auf 
anderem als schiedsgerichtlichem Wege eine Reintegrierung polnischer Gebiets
teile herbeizuführen. Nun habe allerdings Stresemann dem französischen Bot
schafter erklärt, Deutschland denke nicht daran, wegen der deutsch-polnischen 
Grenze je einen neuen Krieg anzufangen, und was das Schiedsgericht betreffe, so 
schlage Deutschland ein solches eben gerade vor, um die aus der gegenwärtigen 
Lage möglichen Reibungen zu beseitigen. De Margerie bemerkte aber, es gebe 
noch andere Kampfmittel als den Krieg, Pressionen, Schikanen und dergl., die 
schliesslich zum Kriege führen können, eine Eventualität, die für Frankreich im 
Hinblick auf seinen Garantie-Pakt mit Polen von besonderer Bedeutung sei. Da 
sich nun die Deutsche Regierung auf den deutsch-schweizerischen Schiedsvertrag 
als Beispiel seiner [sic] modernen Vertragspraxis berufe, so interessiere er, de Mar
gerie, sich für die schweizerische Auffassung von dieser Praxis. Er habe gehört, 
dass die Schweiz, nachdem sie mit Italien und soeben auch mit Frankreich einen 
weitergehenden Vertrag abgeschlossen habe, auch an die Deutsche Regierung 
zwecks Erweiterung des bestehenden Vertrages nach der gleichen Richtung her
angetreten sei. Ich glaubte, Herrn de Margerie wahrheitsgetreu sagen zu dürfen, 
dass die Schweizerische Gesandtschaft in Deutschland einen bezüglichen Auftrag 
nicht erhalten habe, wodurch allerdings nicht ausgeschlossen sei, dass dahinzie
lende Eröffnungen an die Deutsche Gesandtschaft in Bern gemacht worden seien. 
Da de Margerie bemerkte, dies sei seines Wissens nicht der Fall, so nehme ich an, 
dass seine Information bei mir nur eine Nachkontrolle bedeutete.

1. Text des deutsch-schweizerischen Schiedsvertrages vom 3.12.1921 in: AS 1922, NF 38, 
S. 344fT.
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Ich ersuche Sie um gefällige Weisung, ob ich dieses Gespräch auf sich beruhen 
lassen oder Herrn de Margerie bei Gelegenheit mitteilen soll, dass eine Erweite
rung des schweizerisch-deutschen Schiedsvertrages zur Zeit nicht angestrebt wor
den sei2.

2. Vgl. Nr. 34 und Nr. 36.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, H.Rüfenacht, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G. Motta

S  R/Mr. Berlin, 7. April 1925

In Ergänzung meines Schreibens von gestern1 betreffend die Anfrage des 
Französischen Botschafters über den schweizerisch-deutschen Schiedsvertrag be
ehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass mich gestern Abend nach einem Diner der 
Reichsaussenminister Stresemann interpellierte über ein angeblich von der 
Schweiz gestelltes und von Deutschland abgelehntes Ansuchen auf Erweiterung 
des erwähnten Vertrages. Er sagte mir, bei den Deutschen Botschaften in Paris 
und London beklagen sich Herriot und Chamberlain über diese vermeintliche 
Haltung von Deutschland, und hier habe de Margerie mit ihm gesprochen. Er 
wisse aber von keinem schweizerischen Schritt, und auch eine telegraphische An
frage bei der Deutschen Gesandtschaft in Bern habe keine Aufklärung gebracht. 
Ich konnte ihm nur bestätigen, dass unsere Gesandtschaft bis jetzt nicht beauf
tragt worden sei, der Deutschen Regierung einen Vorschlag auf Änderung des 
Vertrages zu unterbreiten.

Es ist immerhin auffallend, dass bei dieser Parallelaktion in Paris, London und 
Berlin übereinstimmend auf einen angeblichen Vorschlag der Schweiz Bezug ge
nommen wird. Ich kann mir nur denken, dass vielleicht bei Abschluss des schwei
zerisch-italienischen Vertrages irgendwie der Wunsch geäussert worden ist, die 
gleiche Ausdehnung des Schiedsverfahrens mit der Zeit auch gegenüber ändern 
Ländern herbeizuführen. Ich erinnere mich dabei an ein Gespräch mit Herrn 
Ministerialdirektor Gauss vom Januar lf.Js., in dem er auf eine schweizerische 
Kritik des bestehenden schweizerisch-deutschen Vertrages Bezug nahm. Ich 
schrieb Ihnen darüber in meinem Politischen Bericht No. 2/1925 vom 29. Januar 
lf.Js.2 auf S. 5 unten folgendes:

«Hinsichtlich der vertraglichen Sicherung internationaler Beziehungen erwäh
ne ich den letzter Tage erfolgten Abschluss eines Schiedsvertrages zwischen

1. Nr. 32.
2. E 2300 Berlin, Archiv-Nr.26.
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